Import von Frischobst und -gemüse
Anforderungen an die Kennzeichnung nach EU-Vorschriften
I.) Grundlegende Vorschriften 
1.) Europäische Vorschriften

· VO (EG) 2200/1996 vom 28. Oktober 1996 (gemeinsame Marktorganisation für Obst und Gemüse)

· VO (EG) 1182/2007 vom 26. September 2007 – Art. 2

· VO (EG) 1580/2007 vom 21. Dezember 2007 (mit Regelungen zu den Kennzeichnungsangaben auf der Verpackung)
· die jeweiligen Vermarktungsnormen der EG - Link: http://www.ble.de/cln_050/nn_680006/DE/02__Kontrolle__Zulassung/01__Qualitaetskontrolle/01__Vermarktungsnormen/ObstundGemueseFrisch.html

2.) Deutsche Vorschriften
- Lebensmittelkennzeichnungsverordnung (LMKV)

- Eichgesetz

- Fertigpackungsverordnung (FPVO)

- Los-Kennzeichnungsverordnung
II.) Wie muss gekennzeichnet werden?
·  deutlich lesbar, unverwischbar
· direkt auf das Packstück gedruckt

· oder auf einem Etikett vermerkt, das Bestandteil des Packstücks ist oder haltbar an diesem befestigt ist

· grundsätzlich ist nach EU-Recht jede Amtssprache der EG zulässig (Deutschland: jede leicht verständliche Sprache; Frankreich verlangt ausschließlich französische Kennzeichnung)
III.) Was muss die Kennzeichnung enthalten?
1.) Name und Anschrift des Packers und / oder Versenders
kann bei Verkaufsverpackungen (außer Vorverpackungen) ersetzt werden durch die von amtlicher Steller erteilte oder anerkannte kodierte Bezeichnung, der die Angabe „Packer und/oder Versender“ (oder entspr. Abkürzungen) unmittelbar vorangestellt ist

nur bei Vorverpackungen: Ersetzung durch Name und Anschrift eines in der Gemeinschaft ansässigen Verkäufers möglich, wenn die Angabe „abgepackt für“ vorangestellt – das Etikett muss dann auch eine kodierte Bezeichnung für den Packer und/oder Versender enthalten

(§ 3 Lebensmittelkennzeichnungsverordnung, § 29 Fertigpackungsverordnung)

2.) Bezeichnung der in der Packung enthaltenen Erzeugnisse
Botanische Bezeichnung und KN-Code (bei offenen Packungen nicht zwingend aber empfohlen) – (§ 4 Lebensmittelkennzeichnungsverordnung)
3.) Sorte oder Handelstyp 
Achtung: seit 1.1.2007 ist eine Angabe der Handelsklasse oder Angaben die auf eine Handelsklasse schließen lassen für diese Lebensmittel nicht mehr erlaubt: 
Dicke Bohnen (Puffbohnen) , Feldsalat, Knollensellerie, Kohlrabi, Meerrettich, Radies, Rettiche, Rote Bete (Rote Rüben), Schwarzwurzeln, Himbeeren und Brombeeren, Heidelbeeren und Preiselbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren 
4.) Füllmenge 
im gleichen Sichtfeld wie die Verkehrsbezeichnung, das MHD und der Alkoholgehalt (MHD nicht notwendig bei Obst / Gemüse)
Regelfall: Kennzeichnung nach Gewicht, außer nach der allgemeinen Verkehrsauffassung wird das Handelsgut gewöhnlich nach Stückzahl gehandelt – dann ist Füllmengenangabe nach Stückzahl möglich – Angabe kann dann entfallen, wenn nur 1 Stück in Packung ist oder sich die Stücke leicht zählen lassen. 
Achtung: es sind Mindestschriftgrößen einzuhalten: (§ 6 Fertigpackungsverordnung)
	Nennfüllmenge in g 
	Schriftgröße 

	5 g 
	bis 50 g 
	2 mm 

	mehr als 50 g 
	bis 200 g 
	3 mm 

	mehr als 200 g 
	bis 1000 g 
	4 mm 

	mehr als 1000 g 
	  
	6 mm 


5.) Loskennzeichnung 
Die Los-Angabe besteht aus einer frei wählbaren Kombination von Buchstaben und/oder Ziffern; ihr ist ein "L" voranzustellen, wenn sich die Angabe des Loses nicht hinreichend von den übrigen Kennzeichnungselementen abhebt. Eine nachvollziehbare "Codierung" der Los-Angabe nach einem bestimmten Schlüssel ist nicht vorgeschrieben; entscheidend ist allein, daß die Packung auf das betreffende Los zurückgeführt werden kann. 

6.) Zusatzstoffe
bes. Konservierungsstoffe – Kennzeichnung auf Etikett, 
Die für Zitrusfrüchte zulässigen Konservierungsstoffe sind auch auf der Umverpackung anzugeben. Für Melonen, Äpfel und Birnen gilt dies nicht. 

Werden, obwohl zulässig, keine Konservierungsstoffe verwendet, so entfällt naturgemäß der Konservierungshinweis. Eine ausdrückliche Kenntlichmachung der Nicht-Behandlung ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Gewarnt werden muss vor der Formulierung "unbehandelt", da diese von manchen Behörden und Gerichten mit der Aussage verbunden wird, der Artikel sei völlig frei von jeglichen Rückständen. Toleriert wird in diesem Zusammenhang allenfalls die Aussage "nach der Ernte unbehandelt". 
7.) Grundpreis
Um dem Verbraucher Preisvergleiche zu erleichtern, ist gemäß §  2 Preisangabenverordnung auf Fertigpackungen und offenen Packungen "unmittelbar neben der Preisauszeichnung" für die konkrete Füllmenge der Packung auch der Grundpreis pro Einheit anzugeben. Im Normalfall ist dieser Grundpreis auf die Einheit 1000 g zu beziehen und zu berechnen. Lediglich bei Artikeln, die üblicherweise in Einheiten von weniger als 250 g abgegeben werden, ist die Einheit 100 g zur Berechnung des Grundpreises zu verwenden. 
8.) Preis
Die Preisangabe gegenüber dem "Letztverbraucher" obliegt grundsätzlich dem Einzelhandel; gebräuchlich ist aber auch die Auszeichnung bereits durch den Abpacker ("Preisauszeichnung im Auftrag des Handels"). 

9.) Ursprungsland 
der einzelnen Erzeugnisse – in unmittelbarerer Nähe der Bezeichnung des jeweiligen Erzeugnisses – teilw. zusätzlich auch die Herkunftsregion
10.) Güteklasse
Definitionen:

Fertigpackungen sind Verpackungen beliebiger Art, die in Abwesenheit des Käufers abgepackt und verschlossen werden(§ 6 Abs. 1 Eichgesetz).
Verschlossen heißt, dass der Inhalt nicht ohne Öffnen oder merkliche Veränderung der Verpackung verändert

werden kann(§ 6 Abs. 1 Eichgesetz).

Für offene Packungen, die in Abwesenheit des Käufers abgefüllt werden, gilt die Fertigpackungsverordnung

entsprechend lose Ware ist unverpackte Ware, die in Anwesenheit des Endverbrauchers nach Gewicht, Volumen,

Länge oder Fläche abgemessen wird(§ 2 Abs.2 PAngV).
Folgende Kennzeichnungs-Vorschriften sind zu beachten:

Grundpreisangabe nach § 2 Abs.1 Preisangabenverordnung PAngV und nach § 12 Abs.1 Fertigpackungsverordnung:

Bei Warenausgabe überwiegend im Wege der Bedienung ist eine Grundpreisangabe durch die Ausnahme in §

9 Abs.2 Ziff.3 PAngV zwar verzichtbar, jedoch ergibt sich eine Verpflichtung zur Angabe des Grundpreises

aus der Fertigpackungsverordnung (vgl. § 12 Abs.1) Die Fertigpackungsverordnung ist der PAngV übergeordnet.

Der Grundpreis ist danach bei Fertigpackungen deutlich lesbar in unmittelbarer Nähe des Erzeugnisses

anzugeben (vgl § 19 Fertigpackungsverordnung) . Zur Mengeneinheit vgl. § 2 Abs.3 PangV.

Bei losen Waren ist laut § 2 Abs.2 PAngV lediglich der Grundpreis deutlich lesbar in direkter Zuordnung

zur Ware anzugeben. (Beispielsweise mit Schild neben der Ware)

Zur Mengeneinheit bei loser Ware vgl. § 2 Abs.3 PAngV

Endpreis nach § 1 Abs.1 und 5 PAngV:

Bei Ware in Fertigpackungen ist die Angabe auf der Verpackung/Ware oder auf einem Schild neben derselben

erforderlich. Bei loser Ware ist die separate Angabe des Endpreises nicht vorgeschrieben(vgl. § 2 Abs.2

PAngV) Zur Mengeneinheit vgl. § 2 Abs.3 PAngV

Pfand nach PAngV:

analog zu Endpreis nach § 1 Abs.3 PAngV:

Verkehrsbezeichnung bzw. Produktbezeichnung

Hersteller bzw. Verpacker

Zutaten nach der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV § 1 Abs. 1

Die LMKV gilt für Lebensmittel in Fertigpackungen, die außerhalb der Verkaufsstätte hergestellt werden,

aber auch für solche, die zwar in der Verkaufsstätte hergestellt, aber nicht alsbaldig an den Verbraucher abgegeben,

sondern beispielsweise zum nächsten Platz oder in eine andere Verkaufsstätte mitgenommen werden.

In diesem Fall sind die Kennzeichnungen auf der Verpackung oder auf einem mit der Verpackung fest

verbundenem Etikett vorzunehmen.

Die LMKV gilt nicht für solche Lebensmittel in Fertigpackungen, die in der Verkaufsstätte hergestellt und

dort alsbaldig, jedoch nicht im Wege der Selbstbedienung, an den Verbraucher abgegeben werden. Folglich

sind in diesem Fall alle lt. LMKV geforderten Angaben entbehrlich(§ 1 Abs.2). Ferner können nach § 3 Abs.5

Ziff.2 die Angaben entfallen bei Dauerback aren und Süßwaren, die in der Verkaufsstätte zur alsbaldigen Abgabe

an den Verbraucher abgepackt werden, sofern die Unterrichtung des Verbrauchers auf andere Weise

gewährleistet ist. Die Angabe zum Hersteller bzw. Verpacker kann jedoch durch die Fertigpackungsverordnung

gefordert sein.

Hersteller bzw. Verpacker nach § 29 Abs. 1 der Fertigpackungsverordnung

Auf Fertigpackungen gleicher Nennfüllmenge müssen der Name und der Ort der gewerblichen Niederlassung

dessen, der die Fertigpackung hergestellt hat(zu deutsch: die Ware verpackt hat) angegeben werden. Bringt

ein anderer als dieser die Fertigpackungen unter seinem Namen oder Firma in den Verkehr, so ist anstatt des

Herstellers dieser andere anzugeben. Die Angabe ist lt. § 29 Abs. 1 der Fertigpackungsverordnung nicht erforderlich

bei Fertigpackungen, die zur alsbaldigen Abgabe feilgehalten werden überwiegend von Hand hergestellt

sind. In diesem Fall braucht der Verpacker auch nicht durch ein Schild neben der Ware angegeben zu

werden, da der § 29 Abs.1 nicht auf die v.g. Art und Weise der Abgabe anzuwenden ist.

Mindesthaltbarkeitsdatum nach Lebensmittelkennzeichnungsverordnung § 3 Abs. 1 Ziff. 4 in Verb.

mit § 7 Abs. 1 - 2 LMKV

Die LMKV gilt für Lebensmittel in Fertigpackungen, die außerhalb der Verkaufsstätte hergestellt werden und

für auch solche, die zwar in der Verkaufsstätte hergestellt, aber nicht alsbaldig an den Verbraucher abgegeben,

sondern z.B. zum nächsten Platz oder in eine andere Verkaufsstätte mitgenommen werden. In diesem
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Fall ist das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Verpackung oder auf einem mit der Verpackung fest verbundenem

Etikett anzubringen.

Die LMKV gilt nicht für solche Lebensmittel in Fertigpackungen, die in der Verkaufsstätte hergestellt und

dort alsbaldig, jedoch nicht im Wege der Selbstbedienung, an den Verbraucher abgegeben werden. Folglich

ist in diesem Fall lt § 1 Abs.2 auch die Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums entbehrlich. Ferner kann nach §

3 Abs.5 Ziff.2 die Angabe entfallen bei Dauerbackwaren und Süßwaren, die in der Verkaufsstätte zur alsbaldigen

Abgabe an den Verbraucher abgepackt werden, sofern die Unterrichtung des Verbrauchers auf andere

Weise gewährleistet ist.

Nach § 7 Abs. 6 LMKV kann die Angabe ferner entfallen bei frischem Obst, frischem Gemüse und Kartoffeln(

Ziff. 1); bei Backwaren, die ihrer Art nach normalerweise innerhalb 24 Stunden nach ihrer Herstellung

verzehrt werden(Ziff.5); bei Zuckerwaren, die fast nur aus Zuckerarten mit Aromastoffen und/oder Farbstoffen

bestehen, wie z.B. Zuckerwatte(Ziff.8) und bei Kaugummi o.ä. Erzeugnissen zum Kauen(Ziff.9) Aus § 1

Abs.1 LMKV ist zu schließen, dass die LMKV für lose abgegebene Lebensmittel nicht gilt.

Zusatzstoffe nach dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz

Nach § 16 Abs.1 LMBG ist der Gehalt der Lebensmittel an zugelassenen Zusatzstoffen generell kenntlich zu

machen. Wo und wie wird vom zuständigen Bundesministerium bestimmt, hier namentlich durch die Zusatzstoff-

Zulassungsverordnung

Zusatzstoffe nach Zusatzstoff-Zulassungsverordnung nach § 9 ZZuIV

Zusatzstoffe müssen grundsätzlich kenntlich gemacht werden bei Lebensmitteln, die Zusatzstoffe nach § 9

Abs 1-5 enthalten. Die Angabe kann bei Abgabe in Umhüllungen oder Fertigpackungen erfolgen auf einem

Schild auf oder neben der Was, oder auf der Umhüllung oder auf der Fertigpackung lt. § 9 Abs.6 Ziff. 2. Der

Wortlaut der Kennzeichnung richtet sich ebenfalls nach § 9 Abs1-5

Bei Fertigpackungen, die nach LMKV auf der Verpackung oder auf Etikett zu kennzeichnen sind, hat die

Angabe der Zusatzstoffe an gleicher Stelle zu erfolgen.

Die Angabe der Zusatzstoffe kann lt. § 9 Abs.6 Ziff. 1 bei der Abgabe von loser Ware auf einem Schild auf

oder neben der Ware erfolgen.

Die Angaben können wahlweise bei allen v.g. Waren(lose umhüllt oder verpackt) auch auf einem Aushang

oder eher dem Endverbraucher unmittelbar zugänglichen Aufzeichnung erfolgen. Auf die Aufzeichnung muss

dann bei der Ware oder per Aushang hingewiesen werden.

Es wird auf die ergänzenden Vorschriften der LMKV verwiesen. Im übrigen bleiben lt. § 1 Abs.2 ZZulV andere

Vorschriften zur Kennzeichnung durch die Anwendung der Vorschriften der ZZulV unberührt.

Füllmenge nach § 6 der Fertigpackungsverordnung

Die Fertigpackungsverordnung gilt für Waren in Fertigpackungen. Im Umkehrschluss ist dieseVerordnung

damit für lose Ware nicht anzuwenden. Angabe auf oder neben der Ware, wenn die Fertigpackungen zum alsbaldigen

Verkauf überwiegend von Hand hergestellt werden § 18 Abs. 1 + 2 Falls der 2.Halbsatz nicht zutrifft,

muss die Füllenge auf der Verpackung angegeben sein! Einheit bzw. Größe der Einheit sind nach allgemeiner

Verkehrsauffassung anzugeben, in der Regel nach Gewicht(feste LM), Stückzahl oder andere

Größe(Ausnahme) (vgl. dazu § 6 Abs.11). Flüssige Lebensmittel sind grundsätzlich nach Volumen anzugeben(

§ 7 Abs.2). Unbestimmte Füllmengenangaben Sind jedenfalls nach § 6 Abs.2 unzulässig, so evtl. z.

B. 1 Tüte Popcorn oder große Portion Popcorn! Nach § 10 Abs. 1 kann bei Fertigpackungen mit Erzeugnissen,

die der allg. Verkehrsauffassung nach per Stückzahl gehandelt werden dürfen, auf die Angabe der genauen

Stückzahl verzichtet werden, wenn alle Stücke sichtbar und leicht zählbar sind. Bei loser Ware
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Nennfüllmenge nach § 7 Abs.1 Eichgesetz

Bei Fertigpackungen muss generell die Nennfüllmenge angegeben werden. In diesem Gesetz wird jedoch

nicht definiert wo und wie die Angabe bezüglich der Nennfüllmenge zu erfolgen hat. Es wird im § 8 auf die

Ausführungsvorschriften verwiesen. Folglich gilt die Fertigpackungsverordnung bezüglich Definition der

Kennzeichnungsweise der Nennfüllmenge(siehe Füllmenge)

